
 
 
 
 

Niedersächsischer Fussballverband e.V. 
 

Kreisjugendausschus Helmstedt 
 

Antrag auf Einsatz von Juniorenspielern in einer 
niedrigeren Altersklasse 

 
Antragsdatum 

 
 

NFV-JO §3 (3): 
Auf Kreisebene können pro Spiel bis zu 2 Spieler des jeweils jüngeren Jahrgangs der D- bis A-Junioren in 
der jeweils niedrigeren Altersklasse eingesetzt werden, sofern im eigenen Verein in der jeweiligen 
Altersklasse keine Mannschaft zum Spielbetrieb gemeldet ist. Der Antrag ist beim zuständigen 
Kreisjugendausschuss einzureichen. Die Spieler müssen seit mindestens 6 Monaten eine Spielerlaubnis für den 
Verein besitzen. Mannschaften, die Spieler der höheren Altersklasse einsetzen, bleibt der Aufstieg in die 
nächsthöhere Spielklasse und das Erringen der Meisterschaft/Staffelsieges verwehrt. Spieler mit einem 
Zweitspielrecht für einen anderen Verein können in der jüngeren Altersklasse nicht eingesetzt werden. 

 
 

Der/Die beantragt für die Saison 
Vereinsname Vereins-Nr. Spieljahr 

 
ein Spielrecht folgende/n Spieler in einer unteren Altersklasse.  
Der Verein wird vertreten durch:         

Name des Antragsstellers 

 
 
Funktion im Verein 

 
Nr. Spieler Nachname, Vorname Geburtsdatum Pass-Nr. Altersklasse  
1.  
2. 

 
Sollen in der oben genannten Saison in folgender Altersklasse eingesetzt werden: 

 
 
 
 
 
 

Ort/Datum Unterschrift Vereinsstempel 
 
 

Mit der Unterschrift bestätigen wir die Richtigkeit der oberen Angaben und es für die oben genannten 
Spieler keine Möglichkeit gibt in ihrer Altersklasse im eigenen Verein oder einer JSG die dem Verein 
angehört zu spielen. Der/die Spieler besitzen kein Zweitspielrecht für einen anderen Verein. 

 
 

Genehmigt durch den Kreisjugendausschuss Helmstedt: 
 
 
 
 
 
 

Ort/Datum Unterschrift Stempel 
 
 
 
 
 

Eine Kopie der Genehmigung ist bei Spielen mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen! 


